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a) eine Offerte der Brasserie Lok durch den Veranstalter schriftlich rückbestätigt wurde oder  
b) eine Anfrage des Veranstalters durch die Brasserie Lok schriftlich bestätigt wurde.  

 
Änderungen des Vertragsinhalts sind erst verbindlich, wenn sie durch die Brasserie Lok schriftlich bestätigt wurden. 
 

 

 
 

 
Optionen sind für beide Parteien während der vereinbarten Optionsfrist verbindlich. Nach Ablauf der Optionsfrist 
behält sich die Brasserie Lok das Recht vor, über die reservierten Daten und Leistungen zu verfügen. 
 

 
Der Veranstalter übermittelt der Brasserie Lok spätestens 10 Tage vor dem Anlass das detaillierte Programm, 
Angaben zur Einrichtung der Räumlichkeiten, Art und Umfang der technischen Hilfsmittel sowie alle Informationen, 
die die Brasserie Lok für eine reibungslose Durchführung des Anlasses benötigt. Von der Brasserie Lok erbetene 
zusätzliche Informationen sind vom Veranstalter mitzuteilen.  
 
Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass während der Dauer der Veranstaltung der Veranstalter persönlich oder 
eine bevollmächtigte Person anwesend ist.  
 
Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- und Endzeiten der Veranstaltung, können die hierdurch entstehenden 
Kosten durch die Brasserie Lok berechnet werden. Dies gilt nicht, wenn die Brasserie Lok für die Verschiebung 
verantwortlich ist. 
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Der Veranstalter ist verpflichtet, der Brasserie Lok Änderungen der Teilnehmerzahl so früh wie möglich bekannt zu 
geben. Die Brasserie Lok ist grundsätzlich bemüht, nicht in Anspruch genommene Reservationen anderweitig zu 
gleichen Bedingungen zu vergeben. Gelingt dies, werden dem Veranstalter keine Kosten verrechnet. 
 
Die genaue Teilnehmerzahl ist der Brasserie Lok spätestens 72 Stunden vor der Veranstaltung mitzuteilen. Diese 
Angabe bildet die Verrechnungsgrundlage. Nehmen mehr Teilnehmer als mitgeteilt an einer Veranstaltung teil, wird 
die tatsächliche Teilnehmerzahl berechnet. 
 
Bei einer Reduktion der Teilnehmerzahl (Seminar und Bankett) um mehr als 10% gegenüber der ursprünglich 
bestätigten Anzahl von Teilnehmern werden von der Brasserie Lok folgende Kosten für jeden nicht erschienenen 
Teilnehmer in Rechnung gestellt: 
- bis 30 Tage vor dem Anlass: 50% der vereinbarten Leistungen 
- 5 und weniger Tage vor dem Anlass: 100% der vereinbarten Leistungen 
 
Sofern einzelne Leistungen zum Zeitpunkt der Änderung der Teilnehmerzahl noch nicht festgelegt waren, kann eine 
Pauschale von bis zu CHF 300 pro Person berechnet werden. 
 
Die Brasserie Lok garantiert die Bereitstellung der vereinbarten Leistungen bis zu einer Anzahl von 5% zusätzlichen 
Teilnehmern zu den vereinbarten Konditionen. Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als 5% ist die 
Brasserie Lok berechtigt, die vereinbarten Preise neu festzulegen sowie falls nötig andere Räumlichkeiten 
bereitzustellen. 
 

 
Absagen von Veranstaltungen müssen der Brasserie Lok möglichst frühzeitig und schriftlich mitgeteilt werden. Wird 
die Veranstaltung vollumfänglich durch den Veranstalter abgesagt, verrechnet die Brasserie Lok folgende 
Stornierungskosten:  
 

  

  

  

  
 
Sofern einzelne Leistungen zum Zeitpunkt des Rücktritts noch nicht festgelegt waren, kann eine Pauschale von bis zu 
CHF 300 pro Person berechnet werden.  
Zusätzlich ist in jedem Fall ein Beitrag an die Administrationskosten von CHF 150.00 geschuldet. 
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Urheberrechtliche Entschädigung im Zusammenhang mit Musik sind vom Veranstalter selbst anzumelden und 
abzugelten.  
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Die Brasserie Lok behält sich vor, im Verzugsfalle die Kosten für Mahnungen, Adressermittlungen und 
Bonitätsprüfungen einschliesslich der Gebühren eines Rechtsanwalts zu erheben. Der Veranstalter erklärt sein 
Einverständnis mit der Berechnung dieser Kosten, auch soweit diese nach gesetzlichen Bestimmungen nicht oder nur 
teilweise erstattungsfähig sind.  
 

 
Die Brasserie Lok behält sich die Forderung einer Anzahlung von 50% der vereinbarten Leistungen vor. Bei 
Reservationen mit ausländischer Rechnungsadresse oder Reservationen aus dem Ausland kann eine Anzahlung von 
100% der reservierten Leistungen beansprucht werden. Gerät der Veranstalter mit der Entrichtung der Anzahlung in 
Verzug, ist die Brasserie Lok zum Rücktritt vom Vertrag gemäss Ziffer 7 dieser Geschäftsbedingungen berechtigt. Die 
Anzahlung wird in den Fällen der Ziffer 3 dieser Geschäftsbedingungen auf die Kosten verrechnet.  

 

 
 

t

n

 

 

 
 
Die Brasserie Lok kann ferner unter folgenden Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten:  

a) Es besteht begründeter Anlass zu der Annahme, dass die Veranstaltung oder deren Teilnehmer den 
reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen der Brasserie Lok oder seinen Gästen 
gefährden.  

b) Die Brasserie Lok stellt fest, dass Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher 
Tatsachen oder eines anderen als des mitgeteilten Zwecks gebucht wurden.  

c) Dritte, die auf Veranlassung des Veranstalters durch die Brasserie Lok in die Organisation der Veranstaltung 
einbezogen wurden, sind an der Leistungserbringung vollständig oder teilweise gehindert.  

d) Die Veranstaltung oder deren Teilnehmer gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Brasserie Lok 
verstösst 
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a) Der Veranstalter haftet für den gesamten Rechnungsbetrag einschliesslich der von seinen Mitarbeitern, 
Hilfspersonen und den Veranstaltungsteilnehmern bezogenen Leistungen. Ausnahmen müssen schriftlich 
vereinbart werden.  

b) Der Veranstalter haftet für alle Schäden und Verluste, die der Brasserie Lok durch ihn, seinen Mitarbeitern, 
Hilfspersonen oder Veranstaltungsteilnehmer entstehen. Der Nachweis des Verschuldens ist nicht erforderlich. 
Die Brasserie Lok kann vom Veranstalter den Nachweis angemessener Sicherheiten (z.B. Versicherungen, 
Kautionen, Bürgschaften) verlangen.  

c) Die Brasserie Lok haftet nicht für Diebstahl oder Schäden an Gegenständen, die durch den Veranstalter, seinen 
Mitarbeitern, Hilfspersonen oder Veranstaltungsteilnehmer eingebracht werden. Dies gilt auch für die auf den 
Parkplätzen abgestellten Fahrzeuge.  

d) Soweit die Brasserie Lok für den Veranstalter technische oder sonstige Einrichtungen zur Verfügung stellt oder 
von Dritten beschafft, handelt es im Namen und auf Rechnung des Veranstalters. Der Veranstalter haftet für die 
sorgsame Behandlung sowie die Rückgabe und stellt die Brasserie Lok von allen Ansprüchen Dritter aus der 
Überlassung frei.  

e) Im Übrigen haftet die Brasserie Lok nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  
f) Die Brasserie Lok haftet auch nicht, wenn die Veranstaltung durch Umstände, die sie nicht zu verantworten hat, 

nicht durchgeführt werden kann (wirtschaftliche Ereignisse, höhere Gewalt und bedrohliche 
Gewaltanwendung). 
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Verkleidungen an Wänden und Decken und Dekorationen dürfen nur aus schwerbrennbaren Materialien 
bestehen oder müssen flammensicher imprägniert werden (z.B. BBT Anti-Flame Brandschutzspray), sodass sie im 
Brandfall nicht tropfen und keine giftigen Gase entwickeln. Zur Gestaltung der Räume darf kein feuergefährliches 
Material wie Schilf, Stroh, Papier, Tannenreisig usw. verwendet werden. Die Verwendung von offenem Licht 
(Kerzen, Windlichter, Petrolund Öllampen usw.) zu Dekorationszwecken ist nur nach Absprache mit der 
Vermieterin erlaubt. Die Vermieterin ist jederzeit befugt, solche Materialien entfernen zu lassen oder im 
Bedarfsfalle selbst zu entfernen. - Durch das Anbringen von Dekorationen darf die Sicherheit von Personen nicht 
gefährdet werden. 

 
Dekorationen dürfen die Sichtbarkeit der Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen (Rettungszeichen) 
sowie die Funktionstüchtigkeit der Sensoren der Brandmeldeanlage nicht beeinträchtigen. 
 
Dekorationen und Einrichtungen sind so anzubringen, dass sie durch die Wärmestrahlung von Lampen, 
Heizapparaten, Motoren und dergleichen nicht entzündet werden. 
 
Es dürfen nur Nadel- und Laubbäume aufgestellt werden, welche mit Wurzeln in Töpfe eingepflanzt sind oder 
flammensicher imprägniert sind. Die Bäume dürfen nicht in der Nähe von Lampen, Heizapparaten, Motoren und 
dergleichen aufgestellt werden. 

 
 

Die Lagerung, Aufbewahrung und Verwendung feuergefährlicher, explosiver und leicht brennbarer Stoffe und 
Waren (z.B. Benzin, Benzol, Azeton, Petrol, Heizöl usw.) sind im Gebäude verboten. Ölige Putzlappen sind in 
verschlossenen Blechbehältern zu versorgen und jeden Abend aus dem Gebäude zu entfernen. 

 
 

Die Verwendung von offenem Feuer und Licht, brennbaren Flüssigkeiten, Gas- und Sauerstoff-Flaschen kann dem 
Mieter nur bewilligt werden, sofern es für die Durchführung der Veranstaltung benötigt wird. In den vorgenannten 
Fällen ist vom Mieter eine Bewilligung des Kantonalen Amtes für Feuerschutz  sowohl für das Aufstellen der 
Apparate im Raum wie auch für die Lagerung der Flaschen  einzuholen. Die Installationen und Verbrauchsgeräte 
sind vor Veranstaltungsbeginn durch eine neutrale Fachstelle überprüfen zu lassen. 

 
Kochherde und Feuerungen aller Art müssen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. In allen Fällen ist vom 
Mieter vor Veranstaltungsbeginn eine Bewilligung des Kantonalen Amtes für Feuerschutz einzuholen. 

 
 

Feuermelder, Wandhydranten, Handfeuerlöschapparate sowie ähnliche Einrichtungen dürfen weder ganz noch 
teilweise mit Bühnenmaterial, Technik oder Dekorationen verbaut oder verstellt werden. Die Wirksamkeit, 
Zugänglichkeit und Ersichtlichkeit darf nicht beeinträchtigt werden. 
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Notausgänge, Verkehrswege, Gänge, Durchgänge, Türen usw. müssen stets freigehalten werden und dürfen nicht 
mit Mobiliar, Bühnenmaterial, Technik oder Dekorationen eingeengt oder verstellt werden. Verkehrs- und 
Fluchtwege müssen jederzeit ungehindert begehbar sein. Alle Einfahrten und Notausgänge sind innen und aussen 
auf ihrer ganzen Breite dauernd freizuhalten. Parkierte Motorfahrzeuge in Zufahrten und vor Notausgängen 
können abgeschleppt werden. 

 
 

Die Verwendung Pyrotechnik im Innen- und Aussenraum ist vorgängig mit der Vermieterin abzusprechen. Darüber 
hinaus ist eine Bewilligung beim Kantonalen Amt für Feuerschutz einzuholen sowie deren Auflagen umzusetzen. In 
Räumen, die sich nicht über Fenster, Rauchabzugsöffnungen oder Lüftungsanlagen ausreichend entlüften lassen, 
werden für die Entrauchung zusätzliche Massnahmen vorgeschrieben oder die Verwendung von Pyrotechnik wird 
verboten. 

 
 

Werden in den Räumen mobile Musik- oder Bühnenbeleuchtungsanlagen eingesetzt, so ist im Bereich der Regie 
und der Bühne je ein CO2 Handfeuerlöschgerät zu deponieren. 

 
 

Die Verwendung von Nebelmaschinen während der Veranstaltung ist vorgängig bei der Vermieterin anzumelden, 
da dafür einzelne Melder der Brandmeldeanlage deaktiviert werden müssen. In diesem Fall muss der Mieter eine 
erhöhte Brandwache gewährleisten. Kommt es zu einem Brandalarm infolge von Nichtbeachtung dieser Auflage 
und somit zu einem Ausrücken der Feuerwehr, werden dem Mieter die Kosten in Rechnung gestellt (ca. 800.- Fr.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


